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Alle aktuellen Informationen und 
Stellenausschreibungen finden Sie auf unserer 

Homepage unter www.waltershausen.de!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Stadtverwaltung Waltershausen
Post- und Besucheranschrift
Stadtverwaltung Waltershausen
Markt 1
99880 Waltershausen

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung:
Montag geschlossen bzw. nach Terminvereinbarung
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
Während der genannten Öffnungszeiten sind auch Termine nach 
Vereinbarung möglich!
Telefonisch erreichen Sie uns unter der Rufnummer 03622/630-0.
Die direkten Telefonnummern unserer Mitarbeiter finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.waltershausen.de.

Schloss Tenneberg:
Unser Museum im Schloss Tenneberg hat folgende Öffnungszeiten:
Mittwoch - Sonntag 10.00 - 16.00 Uhr

Anschrift:
Schloss Tenneberg
Tenneberg 1
99880 Waltershausen

Kontakt:
Herr Raimann
Tel.: 03622 / 6 91 70
E-Mail: info@schloss-tenneberg.de

Öffnungszeiten  
der Stadtinformation/Stadtbibliothek:
Montag geschlossen
Dienstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr, 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
jeden 1. Samstag
im Monat 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

Schiedsstelle
Die Schiedsstelle in Waltershausen ist eine Einrichtung zur Schlich-
tung kleiner Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, haupt-
sächlich im Nachbarrecht. Das vor der Schiedsstelle durchzuführende 
Schlichtungsverfahren hat das Ziel einen Vergleich herbeizuführen, 
also den Betroffenen zu einer Einigung zu verhelfen.
Die Schiedsstelle ist nicht für die Beratung und Bearbeitung von 
Rentenangelegenheiten zuständig.
Die Schiedspersonen der Stadt Waltershausen, Frau Trautmann (Vor-
sitzende der Schiedsstelle) und Herr Liebetrau (stell. Vorsitzender der 
Schiedsstelle) stehen Ihnen zur gern Verfügung.

Kontakt: Postanschrift:
Schiedsstelle Waltershausen Schiedsstelle Waltershausen
Vereinshaus Altes Spital, (1. Etage) Hauptstraße 22
Hauptstraße 22 99880 Waltershausen
99880 Waltershausen
Telefonisch erreichbar:
03622 / 200836 und 0176/11630135
Gern können Anfragen auch per E-Mail
an folgende Adresse gesendet werden:
schiedsstelle-waltershausen@t-online.de
Bitte melden Sie sich bei sämtlichen Anfragen
über die oben genannten Telefonnummern oder
schriftlich per E-Mail.
Die Schiedspersonen werden sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Alle aktuellen Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.waltershausen.de! Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Bereitschaftsdienste
Bereitschaftsdienst Ärzte
Notdienstzentrale Süd:
Krankenhaus Friedrichroda�������������������������������������� Tel. 03623/35 00
Kassenärztliche Bereitschaft:
13:00 Uhr bis 7:00 Uhr������������������������������������������Tel. 03623/31 07 91
Bereitschaftsdienst Zahnarzt:
Notdienst: 0180 5 90 80 77
Im Falle einer lebensbedrohlichen Notfallsituation wenden Sie 
sich bitte sofort an die Rettungsleitstelle - Notruf 112.

Not- und Sonntagsdienst der Apotheken
von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr am folgenden Tag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

07.11.2025
08.11.2025
09.11.2025
10.11.2025
11.11.2025
12.11.2025
13.11.2025
14.11.2025
15.11.2025
16.11.2025
17.11.2025
18.11.2025
19.11.2025
20.11.2025
21.11.2025
22.11.2025
23.11.2025
24.11.2025
25.11.2025
26.11.2025
27.11.2025
28.11.2025
29.11.2025
30.11.2025
01.12.2025
02.12.2025
03.12.2025
04.12.2025
05.12.2025

Thuringia Apotheke
Adler Apotheke
Alte Apotheke
Apotheke am Klaustor
Apotheke Ibenhain
Berg Apotheke
Falken Apotheke
Hof Apotheke
Markt Apotheke
Perthes Apotheke
St. Georg Apotheke
Schloß Apotheke
Hörsel Apotheke
Thuringia Apotheke
Adler Apotheke
Alte Apotheke
Apotheke am Klaustor
Apotheke Ibenhain
Berg Apotheke
Falken Apotheke
Hof Apotheke
Markt Apotheke
Perthes Apotheke
St. Georg Apotheke
Schloß Apotheke
Hörsel Apotheke
Thuringia Apotheke
Adler Apotheke
Alte Apotheke

Adler Apotheke
Marktplatz 6, Ohrdruf �  Tel.: 0 36 24/31 21 05
Alte Apotheke
Markt 7, Waltershausen �  Tel.: 0 36 22/90 26 89
Apotheke Ibenhain
H.-Heine-Str.27a, Waltershausen �  Tel.: 0 36 22/6 83 87
Berg Apotheke
Lauchagrund 6, Tabarz �  Tel.: 03 62 59/6 22 28
Falken Apotheke
Hauptstr. 78, Tambach-Dietharz �  Tel.: 03 62 52/3 13 13
Hörsel Apotheke
Schulhög 2, Mechterstädt �  Tel.: 0 36 22/90 73 22
Hof Apotheke
Marktstraße 7, Friedrichroda �  Tel.: 0 36 23/3 66 00
Markt Apotheke
Bremer Straße 1, Waltershausen �  Tel.: 0 36 22/6 88 68
Perthes Apotheke
Bebraer Straße 1, Friedrichroda �  Tel.: 0 36 23/20 08 70
Schloß Apotheke
Marktstraße 4, Ohrdruf �  Tel.: 0 36 24/31 46 70
St. Georg Apotheke
Karl-Ernst-Str. 2, Georgenthal �  Tel.: 03 62 53/2 51 92
Thuringia Apotheke
Hauptstr. 40, Waltershausen �  Tel.: 0 36 22/6 90 48
Apotheke am Klaustor
Hauptstraße 9, Waltershausen �  Tel.: 0 36 22/20 96 86
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Wohnsitzanmeldung jetzt komplett digital
Die Stadt Waltershausen hat ihr Angebot an digitalen 
Dienstleistungen erweitert: Die Wohnsitzanmeldung ist 

seit Kurzem vollständig digital möglich. Wer neu nach Waltershausen 
kommt oder innerhalb der Stadt umzieht, muss für die An- bezie-
hungsweise Ummeldung nicht mehr persönlich zum Bürgerbüro 
gehen. Der neue Online-Dienst digitalisiert erstmals den gesamten 
Meldeprozess - von der Änderung der Adressdaten im Melderegister 
bis hin zur Aktualisierung des Personalausweises, der eID-Karte und 
des Reisepasses.
Für die Nutzung dieser Dienstleistung wird die Online-Funktion des 
Personalausweises oder der eID-Karte sowie ein BundID-Konto be-
nötigt. Das BundID-Konto ist das Nutzerkonto des Bundes. Mit die-
sem Konto ist es möglich, sich für viele Online-Verwaltungsleistungen 
anzumelden.
Am einfachsten geht die Online-Wohnsitzanmeldung mit dem Smart-
phone. Nach der Authentifizierung mit der „AusweisApp“ können die 
Daten aus dem Melderegister abgerufen und aktualisiert werden. 
Wer zur Miete wohnt, lädt zusätzlich die Wohnungsgeberbestätigung 
hoch und sendet den Antrag ab.
Aufkleber werden selbst angebracht.
Nach erfolgreicher Prüfung der Daten durch das Bürgerbüro steht 
den Nutzenden eine fälschungssichere digitale Meldebestätigung 
zum Download zur Verfügung. Ebenfalls selbstständig können die 
Nutzer*innen ihre Adressdaten auf dem Chip ihres Personalausweises 
und ihrer eID-Karte über den Online-Dienst und die „AusweisApp“ 
aktualisieren. Zum Schluss erfolgt ein automatisches Anschreiben 
der Bundesdruckerei mit einem Adressaufkleber für den Personal-
ausweis sowie einem Wohnortaufkleber für den Reisepass, welcher 
nach Anleitung eigenständig angebracht werden kann.
Der Service kann sowohl von Einzelpersonen als auch von Familien 
genutzt werden, sofern alle Mitglieder bereits an derselben Adresse 
gemeldet sind.
Weitere Details und Anleitungen finden Sie unter www.wohnsitz-
anmeldung.de bzw. auf der Internetseite der Stadtverwaltung Wal-
tershausen.
Ihr Team vom Meldeamt

Öffentliche Bekanntmachung
Zweckverband
„Industrie- und Gewerbegebiet
Waltershausen-Ost / Hörselgau“

Einladung zur Sitzung der Verbandsversammlung
Am Dienstag, den 18.11.2025, findet um 18:30 Uhr im Feuerwehrge-
rätehaus, Schulungsraum, OT Hörselgau, Waltershäuser Str. 16b, 
99880 Hörsel, eine öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung des 
Zweckverbandes „Industrie- und Gewerbegebiet Waltershausen-Ost 
/ Hörselgau“ statt.
Tagesordnung:
1.	 Eröffnung der Sitzung
2.	 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3.	 Feststellung der Beschlussfähigkeit
4.	 Genehmigung der Tagesordnung
5.	 Genehmigung des Protokolls der Sitzung der Verbandsver-

sammlung vom 14.11.2023
6.	 Wahl des stellvertretenden Verbandsvorsitzenden des Erschlie-

ßungszweckverbandes IG5
7.	 Informationen zum aktuellen Stand des Projekts IG5
8.	 Beschlussfassung über den Abschluss des Vertrages „Maß-

nahmen zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur“ 
(Erschließungsvertrag)

9.	 Beschlussfassung über die Satzung des Zweckverbandes „In-
dustrie- und Gewerbegebiet Waltershausen-Ost/Hörselgau“ 
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen (Erschließungs-
beitragssatzung)

10.	 Beschlussfassung über den Abschluss der Ablöse- und Finan-
zierungsvereinbarung

11.	 Beschlussfassung über den Abschluss der Vereinbarung zur 
Durchführung einer koordinierten Baumaßnahme an der Orts-
verbindungsstraße (ehem. L1025)

12.	 Allgemeine Informationen und Anfragen
Hörsel, den 23.10.2025
gez. Seitz
Verbandsvorsitzender

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, den 02.12.2025, 19:00 Uhr findet im Sitzungssaal/Histori-
sches Rathaus Markt 1, 99880 Waltershausen eine Sitzung des

Stadtrates der Stadt Waltershausen
mit öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Die Bekanntgabe der Sitzung mit Tagesordnung wird gemäß § 15 Abs. 3 
der Hauptsatzung der Stadt Waltershausen, 6 Tage vor der Sitzung auf 
der Internetseite der Stadt Waltershausen bekannt gemacht.
Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Graupner
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Waltershausen

Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung des  
Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag,  
28. August 2025, 19:00 Uhr
Zur Sitzung wurde unter Mitteilung der Tagesordnung rechtzeitig und 
ordnungsgemäß eingeladen. Der Haupt - und Finanzausschuss war 
beschlussfähig:
Beschluss Nr. HA/2025/014
Tagesordnung öffentlicher Teil
Die Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung vom 28.08.2025 
wird angenommen.
Beschluss Nr. HA/2025/015
Genehmigung der Niederschrift vom 12.06.2025
Die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 12.06.2025 
wird beschlossen.
Beschluss Nr. HA/2025/016
Beschaffung eines Anbaumähgerätes mit Auslegerarm
Der Haupt- und Finanzausschuss bevollmächtigt den Bürgermeister zur 
Beschaffung eines Mähgerätes, mit Kosten in Höhe von ca. 80.000,00 
€, für den städtischen Bauhof.
Die Bekanntmachung der Beschlüsse erfolgt vorbehaltlich der Geneh-
migung der Niederschrift in der nächsten Sitzung.
Waltershausen, den 02.10.225
Graupner
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Stadtverwaltung  
Waltershausen

Steuern wieder fällig
Die Grundsteuern, Gewerbe- und Hundesteuern, sowie die Straßenrei-
nigungsgebühr für das IV. Quartal 2025 sind am

15.11.2025 fällig.
Überweisungen können auf folgende Kontonummern erfolgen:
Sparkasse Waltershausen

IBAN
BIC

DE26 8205 2020 0600 0000 28
HELADEF1GTH

Volksbank Waltershausen
IBAN
BIC

DE37 8206 4038 0000 5034 60
GENODEF1MU2

Deutsche Bank Waltershausen
IBAN
BIC

DE79 8207 0000 0650 0060 00
DEUTDE8EXXX

Achten Sie bei Überweisungen auf die korrekte Angabe des Kassenzei-
chens sowie die Angabe „Stadt Waltershausen“ als Zahlungsempfänger.
Erleichtern Sie sich und uns die Arbeit und erteilen Sie uns für wider-
kehrende Zahlungen ein SEPA-Lastschriftmandat.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir uns mit größtem Engage-
ment bemühen, alle Anfragen zu den Grundsteuerbescheiden schnellst-
möglich zu bearbeiten. Aufgrund eines derzeit erhöhten Aufkommens 
an Anfragen, Telefonanrufen und E-Mails kann es jedoch zu längeren 
Bearbeitungszeiten kommen.
Wir bitten Sie daher um Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
Jede Anfrage wird von uns sorgfältig geprüft und bearbeitet. Um den 
Ablauf zu erleichtern, bitten wir Sie, möglichst von mehrfachen Anfragen 
abzusehen und uns alle relevanten Unterlagen direkt zur Verfügung zu 
stellen.
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tes Gotha vom 22.10.2025 - AZ: P2025003 gemäß § 10 Abs. 2 BauGB 
genehmigt und im Amtsblatt des Landkreises Gotha, Amtsblatt 34. 
Jahrgang, Nummer 16, am 06. November 2025, öffentlich bekannt 
gemacht. Alle relevanten Informationen/ Hinweise können Sie der 
Bekanntmachung entnehmen.
Zusatzinformation:
Die Bebauungsplanunterlagen sind auch online, über die nachfol-
genden Links, einsehbar:

Internetseite: Stadtverwaltung Waltershausen
Link: https://www.waltershausen.de/verga-

beausschreibungen/auslegung/
Internetseite: Gemeinde Hörsel

Link: https://www.hoersel.de/de/startseite/23,5,1215/
bekanntmachung-bebauungsplan-ig5.html

Waltershausen, 06.10.2025
gez. Planungsverband Industrie- und Gewerbegebiet
Waltershausen-Ost/Hörselgau
v.d.d. Verbandsvorsitzenden Herrn Leon Graupner

Nichtamtlicher Teil

Frischer Wind für die Jugendarbeit in Waltershausen
Seit dem 16. September ist Kevin Eppers neuer Jugendsozialarbeiter 
der Stadt Waltershausen. Der 48-Jährige stammt aus Bad Tabarz und 
ist Vater von zwei Töchtern, welche im Alter von 12 und 16 Jahren sind. 
Privat engagiert sich Herr Eppers im Rynnestyg 916 Rock&Metal e.V.. 
Ursprünglich aus der Automobilbranche kommend, hat er sich zum 
Erzieher umschulen lassen und bringt nun seine Erfahrung, Tatkraft und 
Ideen in die städtische Jugendarbeit ein. „Mir ist wichtig, dass Kinder 
und Jugendliche mitbestimmen können, was im Jugendclub passiert. 
Nur so schaffen wir echte Akzeptanz“, sagt Eppers.

Für die Wintermonate plant er Ferienspiele und verschiedene Freizeit-
angebote. Besonders auch für Kinder aus benachteiligten Familien. 
Gemeinsam mit dem Träger der Sunshinehouse gGmbH, der Stadt Wal-
tershausen, dem Jugendamt, den Schulsozialarbeitern, den Jugendso-
zialarbeitern des Landkreises, dem Gewerbeverein und Ehrenamtlichen 
aus der Region möchte er Programme gestalten, die Spaß machen und 
zugleich die Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung stärken. Ne-
ben der Hausaufgabenbetreuung stehen auch kreative und praktische 
Aktionen auf dem Plan, wie bspw. Schrauberstunden, Selbstverteidi-
gungskurse und Naturprojekte.
Ein besonderes Anliegen ist ihm zudem eine enge Zusammenarbeit 
mit den Eltern. Geplant sind regelmäßige Elternsprechstunden, um im 
Austausch zu bleiben und gemeinsam Lösungen zu finden.

Öffentliche Bekanntmachung

des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV) Hörsel/Nesse  
über die Durchführung von Gewässerunterhaltungs- 
maßnahmen an Gewässern 2. Ordnung
Im Thüringer Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsver-
bänden (GUV) vom 28.05.2019 und auf Grundlage des § 31 Abs. 2 Thü-
ringer Wassergesetz (ThürWG) in Verbindung mit § 40 des Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) wurde festgelegt, dass die Unterhaltungspflicht 
der Gewässer 2. Ordnung im Freistaat Thüringen, ab dem 01.01.2020 
durch die gegründeten Gewässerunterhaltungsverbände erfolgt. Die 
Verbandsgebiete der Thüringer Gewässerunterhaltungsverbände sowie 
das aktuelle Gewässernetz des Freistaats Thüringen sind im Thüringen 
Viewer (https://thueringenviewer.thueringen.de/thviewer/) veröffentlicht.

Im Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis 28. Februar 2026
werden durch den Bauhof des Gewässerunterhaltungsverban-
des (GUV) Hörsel/Nesse und den von uns beauftragten Dienst-
leistungsunternehmen die planmäßigen Unterhaltungsarbeiten, 
sowie die Gehölzpflege an den Gewässern 2. Ordnung im gesam-
ten Verbandsgebiet unter Berücksichtigung der entsprechenden 
naturschutzrechtlichen Schon- und Sperrzeiten durchgeführt. In 
wasserwirtschaftlichen Bedarfsfällen (zur Sicherung des Wasserabflus-
ses oder der Hochwasservorsorge, Verkehrssicherungspflicht) muss die 
Gewässerunterhaltung auch außerhalb dieser Zeiten erfolgen. Durch 
eine Fristverlängerung ist die Gehölzpflege bis zum 15.03.2026 möglich.
Auf Grundlage des § 41 WHG in Verbindung mit § 68 ThürWG kündigen 
wir hiermit die Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen und die 
damit verbundene vorübergehende Benutzung des jeweiligen Gewäs-
sers 2. Ordnung, sowie der Anlieger- und Hinterliegergrundstücke an.
Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnah-
men bitten wir um die Absicherung der notwendigen „Baufreiheit“ an 
den Gewässern und die Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt und 
zeitweisen Grundstücksbenutzung durch die mit den Unterhaltungs-
maßnahmen beauftragten Personen oder Dienstleistungsunternehmen. 
Gemäß den Vorschriften des § 41 WHG und § 68 ThürWG haben die 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten der Gewässer 2. Ordnung, sowie 
die Eigentümer der Anlieger- und Hinterliegergrundstücke zu dulden, 
dass die zur Unterhaltung verpflichteten Personen oder ihre beauftragten 
Personen und Unternehmen die Grundstücke betreten, vorübergehend 
benutzen und aus ihnen Bestandteile für die Unterhaltung entnehmen. 
Sie haben ferner zu dulden, dass die Uferbereiche im Interesse der Un-
terhaltung oder der naturnahen Entwicklung der Gewässer standortty-
pisch bepflanzt werden. Darüber hinaus haben die Inhaber von Rechten 
und Befugnissen an Gewässern zu dulden, dass die Benutzung vorüber-
gehend behindert oder unterbrochen wird. Zudem sind alle Handlungen 
zu unterlassen, die die Gewässerunterhaltung unmöglich machen oder 
wesentlich erschweren würden. Entstehen durch die Handlungen der 
Gewässerunterhaltung Schäden am Eigentum (s. § 41 Abs. 4 WHG und 
§ 68 Abs. 2 ThürWG), so hat der Geschädigte gegen die zur Unterhal-
tung verpflichtete oder beauftragte Person/ Unternehmen Anspruch auf 
Schadenersatz. Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass nach § 38 
Abs. 4 WHG die Eigentümer und Nutzungsberechtigten verpflichtet sind, 
die Uferbereiche/ Gewässerrandstreifen im Hinblick auf ihre Funktionen 
nach § 38 Abs. 1 WHG zu erhalten und diese so zu bewirtschaften, dass 
die Gewässerunterhaltung und die damit verbundenen Arbeiten nicht 
beeinträchtigt werden. Die Breite der Gewässerrandstreifen beträgt 
nach § 29 ThürWG, unabhängig von der Grundstücksgrenze, innerorts 
fünf Meter und außerorts zehn Meter von der Böschungsoberkante 
landeinwärts. Nach § 38 Abs. 4 Satz 4 WHG ist im Gewässerrand-
streifen eine nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenständen (z. B. 
Gartenabfälle, Mähgut, Müll), die den Wasserabfluss behindern oder 
die fortgeschwemmt werden können, verboten.
Für Rückfragen oder Abstimmungen im Zusammenhang mit der ange-
zeigten Gewässerunterhaltung stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen des 
Gewässerunterhaltungsverbands Hörsel/Nesse gern zur Verfügung.
Telefon: 036253 260790 E-Mail: info@guv-hoersel-nesse.de
Georgenthal, den 30.09.2025
gez. Bert Schwachheim
Geschäftsführer

HINWEIS

auf Öffentliche Bekanntmachung des Planungsverbandes  
„Industrie- und Gewerbegebiet Waltershausen-Ost/ 

Hörselgau“ im AMTSBLATT des LANDKREISES GOTHA
Genehmigung der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Industriege-
biet Waltershausen-Ost/Hörselgau“ im vereinfachten Verfahren ge-
mäß § 13 BauGB der Stadt Waltershausen und der Gemeinde Hörsel
Die vom Planungsverband „Industrie- und Gewerbegebiet Waltershau-
sen-Ost/Hörselgau“ in der Sitzung am 10.04.2025 mit Beschluss-Nr.: 
PV/04/2025 als Satzung beschlossene 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Industriegebiet Waltershausen-Ost/Hörsel“ der Stadt Waltershau-
sen und der Gemeinde Hörsel wurde durch Bescheid des Landratsam-
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Auch Themen wie Sucht- und Gewaltprävention will Eppers künftig stär-
ker mit verschiedenen Institutionen angehen. „Ich bin immer auf der 
Suche nach Unterstützung - besonders durch engagierte Ehrenamtliche, 
die mithelfen möchten, Kinder und Jugendliche in ihren Bedürfnissen 
bestmöglich zu fördern.“
Um die Jugendarbeit in Waltershausen weiter zu stärken und die Attrak-
tivität des Clubs zu erhöhen, trafen sich kürzlich Vertreter der Regional-
stiftung der Kreissparkasse Gotha mit Bürgermeister Leon Graupner zu 
einem gemeinsamen Austausch. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand 
die zukünftige Ausrichtung der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt.
Ein erfreuliches Ergebnis brachte das Treffen bereits mit sich: Die Stadt 
Waltershausen erhält eine Förderung in Höhe von 7.500 Euro von der 
Regionalstiftung der Kreissparkasse. Mit dem Geld soll vor allem neu-
es Inventar für den Jugendclub angeschafft werden. Geplant ist, das 
Freizeitangebot auszubauen und auch Möglichkeiten für schulische 
Unterstützung zu schaffen. Künftig sollen Jugendliche vor Ort auch an 
moderner Computertechnik arbeiten können - sei es für Hausaufgaben, 
Bewerbungen oder kreative Projekte.
„Bei der Entwicklung unserer Stadt dürfen Kinder und Jugendliche 
nicht vergessen werden“, betont Bürgermeister Leon Graupner. „Der 
Jugendclub ist leider etwas in die Jahre gekommen. Ein Neu- oder Um-
bau ist aus finanzieller Sicht aktuell nicht realisierbar. Dennoch setzen 
wir alles daran, die bestehenden Räumlichkeiten Schritt für Schritt zu 
modernisieren und attraktiver zu gestalten, um den Bedürfnissen junger 
Menschen gerecht zu werden.“
Mit der Unterstützung der Regionalstiftung wurde nun ein wichtiger 
erster Schritt getan, um den Jugendclub „Jack“ wieder zu einem zeit-
gemäßen Ort der Begegnung und Förderung zu machen.
Kontaktdaten:
Jugendclub „Jack“
Ibenhainer Straße 56
99880 Waltershausen
Ansprechpartner:
Herr Kevin Eppers
Telefonnummer:
0176/65065667
E-Mail-Adresse:
jugendsozialarbeit@sunshinehouse-ggmbh.de

Neue Geopark-Führer Ausbildung startet 2026
Der UNESCO Global Geopark „Thüringen Inselsberg-Drei Gleichen“ bildet 
2026 neue Geopark-Führer aus. Gesucht werden dafür naturinteressierte 
Wanderfreunde mit oder (noch) ohne Erfahrung in der Wanderleitung.
Der UNESCO Global Geopark Thüringen Inselsberg - Drei Gleichen ist 
ein nach nationalen und internationalen Standards zertifizierter Geopark. 
Seit 2008 ist er als Nationaler GeoPark in Deutschland zertifiziert. Im 
April 2021 wurde der Geopark in das Netzwerk der UNESCO Global 
Geoparks aufgenommen.
UNESCO Global Geoparks verbinden ganzheitlich das Naturerbe mit 
dem Kulturerbe und sind Modellregionen für nachhaltige Entwicklung. 
Eine Hauptaufgabe des Geoparks ist die Bewahrung und Vermittlung 
des international bedeutenden geologischen Erbes. Für die Besucher 
wurden hierfür im gesamten Geopark GeoRouten mit einer Gesamtlänge 
von über 500 km entwickelt.
Bewaldete Höhenzüge und sonnige Burgberge erzählen durch ihre 
spektakulären Fossilfunde die spannende Entwicklungsgeschichte 
der Saurier auf dem Superkontinent Pangäa. Doch der Geopark hat 
noch mehr zu bieten: romantische Felsentore, kühle Bergbäche, eine 
tropische Insel, erloschene Vulkane und heilende Quellen.
Lernen Sie die Geheimnisse der Ursaurier vom Bromacker kennen. Wan-
dern Sie trockenen Fußes durch tropische Riffe und begegnen Sie den 
frühen Dinosauriern im Drei Gleichen Gebiet. Diese spannenden (Erd-)
Geschichten lernen Sie in der Ausbildung zum Geopark-Führer kennen.
Das erste Treffen findet am Freitag, den 17. Januar 2026, um 14 Uhr 
im GeoInfozentrum an der Marienglashöhle Friedrichroda statt 
(Kennenlerntermin und Einführung).
Die weitere Ausbildung findet an 6 Terminen im (überwiegend) zweiwö-
chentlichen Turnus an wechselnden Orten im UNESCO Global Geopark 
statt. Die ersten vorgesehenen Termine sind:
der 31. Januar 2026, der 14. Februar 2026 und der 28. Februar 2026 
(jeweils Freitag).
Die Ausbildung ist kostenlos.
Interessierte melden sich bitte unter:
Touristinfo Friedrichroda
Hauptstraße 55.
99894 Friedrichroda
Tel.: +49 3623 / 33200
E-Mail: info@friedrichroda.de
geologe@thueringer-geopark.de
Mehr Infos zum Geopark: www.thueringer-geopark.de



Amtsblatt der Stadt Waltershausen	 - 6 -� Nr. 11/2025



Amtsblatt der Stadt Waltershausen	 - 7 -� Nr. 11/2025

Das Wetter spielte ebenfalls mit, bei angenehmen Temperaturen und 
trockenem Himmel konnten alle Attraktionen ohne Einschränkungen 
ausprobiert werden. So wurde der Ausflug nicht nur zu einem Tag voller 
Abenteuer, sondern auch zu einem wunderbaren Erlebnis für die Ge-
meinschaft. Ein besonderer Dank geht an die zahlreichen Unterstützer 
und Spender, die diesen Tag erst möglich gemacht haben. Ohne ihre Hil-
fe hätten die Kinder und Jugendlichen der Jugendfeuerwehren der Stadt 
Waltershausen diesen Ausflug nicht in dieser Form erleben können.
Mit vielen Erinnerungen im Gepäck und dem Wunsch, bald wieder einen 
solchen gemeinsamen Tag zu verbringen, kehrten die jungen Feuer-
wehrleute am Abend glücklich nach Hause zurück.
René Winkler
Stadtjugendwart FF Waltershausen

Liebe Geburtstagskinder im Monat November!
Da die öffentlich personalisierten Geburtstagswünsche auf Grund 
der neuen Datenschutzbestimmungen an strenge Auflagen gekop-
pelt sind, ist eine öffentliche Auflistung nicht möglich.

Älter werden schließlich alle.
Doch eines gilt in jedem Falle.

Jeweils alle Lebenszeiten
haben ganz besondere Seiten.

Wer Sie sinnvoll nutzt mit Schwung,
der bleibt sicher immer jung.

Zu Ihrem Geburtstag gratuliere ich ganz herzlich und wünsche Ihnen 
Freude am Leben und vor allen Dingen immer Gesundheit.
Ihr
Bürgermeister
Leon Graupner

Sozialverband VdK

Ortsverband Waltershausen
Wir sind für Sie da!!

Sprech- und Beratungszeiten:
Jeden Mittwoch von 10 - 14 Uhr im

Altes Spital, Hauptstraße 22; 99880 Waltershausen
Ev. Terminvereinbarung unter:
Elke Eisenträger - Vorsitzende

Tel. 03622 901705 jeweils Mittwoch und
Mobil: 01604233236

Wilfried Löwe - Stellvertreter
Tel.: 03622/66156 und 017676679794

Was kann der Sozialverband für Sie tun?
Hilfe und Beratung bei Anträgen und Widersprüchen. Nach negativen 
Bescheiden von der Rentenversicherung, Krankenkasse, des Job-
centers, Sozialämter, Zuzahlungsbefreiungen, Pflegekasse, Pflege-
grade, Begutachtung durch den MD; Anträge Schwerbehinderung, 
Grad der Behinderung, Merkzeichen beim Sozialamt/Versorgungs-
amt, Verschlimmerungsanträge, Widersprüche, Informationen zur 
Vollmacht, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung u.v.m
Also: wo andere Stellen aufhören, fangen wir erst richtig an!!
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regionale Produkte

SA I 15.11.25 I 14-18 Uhr
Haus des Gastes in Winterstein

Kinderbuchlesung I Kinderschminken
Bastel- und Kreativstand

Accessoires I Dekoration I Häkelware I Honig
Holzprodukte I Floristik I Kinderbekleidung

für Kinder:

Kaffee, Kuchen, Bratwurst, Glühwein U.V.M

aus eigener Herstellung:

Mit viel Spaß und Teamgeist

Jugendfeuerwehren der Stadt Waltershausen  
besuchten den Freizeitpark Plohn
Strahlende Gesichter, lautes Lachen und jede Menge Abenteuer, so 
lässt sich der gemeinsame Ausflug der Jugendfeuerwehren der Stadt 
Waltershausen, welcher am 27. September 2025 stattfand, wohl am 
besten beschreiben. Rund 80 Kinder, Jugendliche und Betreuer aus 
Waltershausen, Schnepfenthal, Wahlwinkel, Langenhain, Fischbach und 
Winterstein machten sich auf den Weg in den Freizeitpark Plohn - dort 
erlebten alle gemeinsam einen unvergesslichen Tag.

„Am coolsten war die Achterbahn!“, erzählte einer der Jugendlichen 
begeistert, während andere beim Mittagessen über die Wasserbahn 
diskutierten - „Wir sind richtig nass geworden, aber das war das Beste!“ 
Auch die Jüngeren hatten ihre Highlights. „Ich bin zum ersten Mal mit 
einer großen Bahn gefahren - das war aufregend und macht Mut, gleich 
nochmal einzusteigen!“, schwärmte ein Mädchen, das stolz neben ihrer 
Freundin im Wagen Platz genommen hatte.
Neben dem Nervenkitzel bei rasanten Fahrgeschäften kam auch das ge-
mütliche Beisammensein nicht zu kurz. Ob beim gemeinsamen Mittag-
essen oder beim Austauschen der Erlebnisse auf den Parkbänken - die 
Freude war allen anzusehen. „Es ist schön, dass wir alle zusammen so 
viel Spaß haben können“, meinte ein Betreuer, „das schweißt uns auch 
für unsere Aufgaben in der Jugendfeuerwehr noch mehr zusammen.“
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Bürgermeister Leon Graupner informiert sich  
in Winterstein über Fortschritte bei der  
Wegebeschilderung
Bei einem Lokaltermin im Waltershäuser Ortsteil Winterstein informierte 
sich Bürgermeister Leon Graupner (parteilos) über den aktuellen Stand 
der Wegebeschilderung für die Ortsteile Fischbach und Winterstein. 
Begleitet wurde er dabei von Svend Walter, Musiker und Initiator des 
beliebten Rundweges „Inselsbergblick“ (eröffnet am 24. Juli 2021), sowie 
weiteren Mitgliedern der Interessengemeinschaft „Schönes Emsetal“.
Im Gespräch erläuterten die Engagierten, wie die in der Corona-Zeit 
geschaffene Wanderinfrastruktur nun nachhaltig gepflegt und erhalten 
wird. Dank materieller Unterstützung der Stadt Waltershausen sowie 
großzügiger Spenden örtlicher Gewerbetreibender konnte die Erhaltung 
des Wegenetzes und der Beschilderung bislang vollständig ehrenamtlich 
gesichert werden.
Ein besonderes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement ist die 
Spende von Amigo Kaufmann, der im Sommer das Material für mehrere 
Ruhebänke im Wandergebiet bereitstellte. Diese wurden überwiegend 
durch Hans-Jürgen Bause aus Fischbach instandgesetzt. Ebenso un-
verzichtbar ist die tatkräftige Unterstützung von Siggi Weiß, der mit 
handwerklichem Geschick regelmäßig Tischlerarbeiten übernimmt.
Bei einem abschließenden Rundgang entlang des Rundweges „Insels-
bergblick“ zeigte sich Bürgermeister Graupner beeindruckt vom Enga-
gement der Bürgerinnen und Bürger:
„Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Herzblut hier an der tou-
ristischen Infrastruktur gearbeitet wird.“
Waltershausen, den 27.10.2025

Ende des Amtsblattes


